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Gesonderte Geschäftsbedingungen (GGB) für das Flashen von Motor- und 
Getriebesteuergeräten (Chiptuning) 
Autohaus Ebert GmbH – TuningEbert 
Stand: Juli 2025 

1. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 
Diese GGB gelten ausschließlich für alle Verträge, in denen das Autohaus Ebert GmbH 
(nachfolgend „Anbieter“) auf Wunsch und im Auftrag des Kunden Tuningleistungen in 
Form von Eingriffen in die Fahrzeugelektronik (z. B. Motor- oder Getriebesteuerung) 
durchführt. Kunde ist jede natürliche oder juristische Person, die Leistungen oder 
Produkte des Anbieters in Anspruch nimmt. Anbieter und Kunde werden gemeinsam als 
‚Parteien‘ bezeichnet. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters geltend 
ergänzend, wobei diese Regelungen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgehen.  

2. Leistungen des Anbieters 
Der Anbieter führt im Auftrag des Kunden ein Chiptuning am Fahrzeug durch, 
insbesondere Änderungen am Motor- oder Getriebesteuergerät zur 
Leistungsoptimierung. Die Angaben zu Leistungswerten beruhen auf 
Referenzfahrzeugen und stellen keine Garantie dar. Ein konkreter Erfolg wird nicht 
geschuldet. Eine ergänzende Versicherung kann gegen gesondertes Entgelt 
abgeschlossen werden, sofern das Fahrzeug nicht älter als sechs Jahre ist und weniger 
als 100.000 km Laufleistung aufweist. 

3. Preise und Zahlung 
Alle Preise sind Bruttopreise inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer. Bei Zahlungsverzug 
gelten die gesetzlichen Regelungen gemäß BGB. 

4. Gewährleistung und Garantie 
Der Kunde versichert, dass er zur Durchführung des Tunings berechtigt ist. Der Anbieter 
übernimmt keine Haftung für etwaige Garantie- oder Gewährleistungsverluste 
gegenüber Dritten (z. B. Fahrzeughersteller). Der Anbieter ist nicht verpflichtet zu prüfen, 
ob rechtliche oder versicherungsrechtliche Folgen durch das Tuning entstehen. Die 
gesetzliche Gewährleistung gilt, eine zusätzliche Garantie wird nicht übernommen. 

5. Haftung 
Die Änderung der Fahrzeugelektronik erfolgt auf Risiko des Kunden. Der Anbieter haftet 
uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet 
der Anbieter nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung für Schäden 
an Leben, Körper und Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen bleibt unberührt. 
Der Kunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Tuning zum Erlöschen der 
Betriebserlaubnis führen kann und ein modifiziertes Fahrzeug ggf. nicht am öffentlichen 
Straßenverkehr teilnehmen darf. Für den Verlust von Versicherungsschutz haftet der 
Anbieter nicht. 
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6. TÜV, Zulassung und Eigenverantwortung 
Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, das Fahrzeug nach erfolgter Modifikation bei 
einer Prüfstelle (z. B. TÜV oder DEKRA) vorzuführen und Änderungen ordnungsgemäß 
eintragen zu lassen. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für rechtliche Folgen bei 
unterlassener Abnahme. 

7. Datenschutz 
Der Anbieter verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden ausschließlich im 
Rahmen der gesetzlichen Datenschutzvorgaben. Weitere Informationen finden sich in 
den Datenschutzhinweisen auf der Website des Anbieters. 

8. Gerichtsstand und Rechtswahl 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für Kaufleute ist der Gerichtsstand 
der Sitz des Anbieters. Bei Verbrauchern gilt der gesetzliche Gerichtsstand gemäß ZPO 
(Wohnsitz des Kunden). 

9. Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieser GGB unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 
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